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In der Nomenklatur der General- und Hauptauftragnehmer werden die Kombinate und Betriebe aus
gewiesen, die als General- bzw. Hauptauftragnehmer vertraglich gebunden werden können. Die 
Nomenklatur enthält die einzelnen General- und Hauptauftragnehmer mit ihrem Liefer- und Leistungs
umfang, entsprechend den §§65 und 66 des Vertragsgesetzes vom 25. 3. 1982 und der Verordnung über 
die Durchführung von Investitionen vom 27. 3. 1980.

Die Ausgabe 1985 der Nomenklatur der General- und Hauptauftragnehmer erschien im II. Quartal 
1986 und ersetzt die Nomenklatur der General- und Hauptauftragnehmer — Ausgabe 1980 — einschließ
lich der dazu erschienenen 4 Nachträge.

Die Nomenklatur der General- und Hauptauftragnehmer wird mit Hilfe des EDV-Liefersystems für 
amtliche Dokumente ausgeliefert. Bestellungen sind nur auf EDV-gerechten Bestellvordrucken, bei 
gleichzeitiger Angabe der EDV-Kundennummer, der Betriebsnummer und o. g. EDV-Schlüsselnummer 
möglich. Alle Kunden des EDV-Liefersystems für amtliche Dokumente erhielten die Bestellvordrucke be
reits zugesandt. Besteller, die noch keine EDV-Kundennummer erhalten haben, beantragen diese beim
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Mit dem Antrag auf Vergabe einer Kundennummer ist gleichzeitig die Betriebsnummer anzugeben.
Es ist zu beachten, daß entsprechend der Betriebsnummer für jeden Besteller in der Regel nur eine 
Kundennummer vergeben wird. An die zu der Kundennummer gespeicherte Anschrift des Bestellers 
werden alle Informationen, Lieferungen und Rechnungen gerichtet.

Alle Bezieher, die die Ausgabe 1980 der Nomenklatur der General- und Hauptauftragnehmer über das 
EDV-Liefersystem für amtliche Dokumente bezogen haben, erhielten die Neuausgabe ohne erneute Be
stellung zugesandt.
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